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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Bestellung und Verwertung von Geodaten der 
Aerowest GmbH vom 01.08.2011 

 
A. Allgemeines 
 
1. Alle Angebote, Lieferungen, elektronischen Übermittlungen sowie die Vergabe von Nutzungs-
rechten durch Aerowest erfolgen freibleibend zu den nachstehenden Geschäftsbedingungen. 
 
2. Geschäftsbestimmungen, auf die in Bestellformularen, Lieferbestätigungen o.ä. verwiesen wird, 
wird hiermit widersprochen; sie gelten nur bei schriftlicher Einverständniserklärung durch Aerowest. 
 
3. Im Internet veröffentlichte Produkt- und Leistungsbeschreibungen sowie Angaben zu Preisen im 
Rahmen von Online-Bestellsystemen sind unverbindlich. Sämtliche Angebote und Nebenabreden 
bedürfen zu Ihrer Gültigkeit der Schriftform. 
 
4. Das Vertragsverhältnis zwischen Aerowest und einem Nutzer beginnt mit Annahme der Regist-
rierung für Aerowest Services, der elektronischen Bestellung oder sonstigen Beauftragung sowie 
grundsätzlich mit jeder Bereitstellung von Geodaten in irgendeiner Form durch Aerowest. 
 
5. "Geodaten" bezeichnet alle von Aerowest präsentierten oder gelieferten Luftbilder, Orthophotos, 
Geobasisdaten, Karten bzw. alle sonstigen räumlich abgegrenzten zwei- oder dreidimensionalen 
Auswertungen in Form von Grafiken, Sachdaten oder Texten daraus. 
 
6. "Aerowest Services" bezeichnet alle von Aerowest durch Computer oder sonstige elektronische 
Systeme oder Einrichtungen vertriebenen oder präsentierten Produkte und Dienstleistungen, 
insbesondere die internetbasierten Dienste AeroView®, AeroDach® und AeroSolar®. 
 
6. AeroView®, AeroDach® und AeroSolar® sind eingetragene Markenzeichen der Aerowest GmbH. 
 
B. Aerowest Services 
 
1. Aerowest ermöglicht den Abruf von Geoinformationen über internet- oder sonstige EDV-
gestützte Dienste sowie im Rahmen dedizierter Lizenzierung die Nutzung, Verarbeitung und 
Präsentation von Geodaten ausschließlich für eigene Zwecke. 
 
2. Jeder Zugang zu Aerowest Services ist passwortgeschützt und auf einen definierten Nutzerkreis 
beschränkt. Registrierte Nutzer sind verpflichtet, ihren persönlichen Zugang zu Aerowest Services 
nicht Dritten zur Verfügung zu stellen. 
 
3. Aerowest bietet registrierten Nutzern auf Basis gesonderter schriftlicher Vereinbarung ggf. 
kostenpflichtig erweiterte Nutzungsrechte oder Schnittstellen zu Aerowest Services. 
 
4. Aerowest kann Zugänge zu den Services oder implementierten Funktionen jederzeit und nach 
eigenem Ermessen aufheben oder beschränken. 
 
5. Registrierten Nutzern von Aerowest Services stellt Aerowest eine standardisierte Bestell- bzw. 
Ausgabeschnittstelle für Geodaten zur Verfügung. 
 
C. Nutzungs- und Urheberrechte 
 
1. Bereitgestellte Geodaten bleiben stets Eigentum von Aerowest bzw. der von Aerowest bei der 
Lieferung benannten Urheber. Mit der Lieferung / Bereitstellung wird ausschließlich ein Nutzungs-
recht im Sinne des Urheberrechts erteilt. 
 
2. Das eingeräumte Recht gilt entsprechend des bei Lieferung ausgehändigten Lizenzdokumentes.  
Ausweitungen der Nutzungsrechte sind grundsätzlich möglich, jedoch nur mit der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Aerowest. 
 
3. Der Nutzer ist ohne entsprechende Lizenz grundsätzlich nicht berechtigt, zum Zwecke der 
Veräußerung Kopien der Geodaten herzustellen, diese Kopien zu veräußern oder die Geodaten 
zum Zwecke ihrer Veräußerung zu verändern oder veränderte Datensätze zu veräußern. Eine 
Nutzung/Präsentation der Geodaten in georeferenzierter Form, insbesondere in Geo-Informations-
systemen oder MapServices bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Aerowest. 
 
4. Dem Nutzer wird von Aerowest zunächst ein einfaches, nicht ausschließliches Nutzungsrecht an 
den übermittelten Geodaten eingeräumt. Bei der Lizenzierung durch Aerowest werden standard-
mäßig Nutzungsrechte entsprechend der folgenden Klassifizierung gewährt: 
 
a) - EINZELLIZENZ - 
Über die Ausgabeschnittstelle der Aerowest Services können online Bildausschnitte (PDF/JPG) bis 
zu einer maximalen Größe von 2.970 x 2.100 Pixeln generiert werden. Aerowest autorisiert jeden 
registrierten Nutzer im Rahmen einer Einzellizenz zur unentgeltlichen Nutzung und Präsentation für 
eigene Zwecke (auch über das Internet), sofern die Bildausschnitte ausschließlich einzeln verwen-
det und die eingebetteten Logos und Copyrightinformationen erkennbar erhalten bleiben. 
 
b) - SAMMELLIZENZ - 
Über die Ausgabeschnittstelle der Aerowest Services können online georeferenzierte Bildaus-
schnitte (JPG/JGW) generiert werden. Im Rahmen einer Sammellizenz erhält der Nutzer über die 
Einzellizenz hinaus das Recht, die georeferenzierten Bildausschnitte einzeln in Datenbanken oder 
geographischen Informationssystemen einzubringen und an mehreren Arbeitsstellen in geschlos-
senen Netzwerken für eigene Zwecke zu nutzen oder auszuwerten oder an Dritte ausschließlich 
zur Bearbeitung für eigene Zwecke abzugeben. 
 
c) - VERTRIEBSLIZENZ - 
Für die Vertriebslizenz gelten zunächst die Bestimmungen der Sammellizenz. Im Rahmen einer 
Vertriebslizenz erwirbt der Nutzer zusätzlich ein uneingeschränktes Vertriebsrecht. Er wird insbe-
sondere berechtigt, auch die von Aerowest gelieferten Geodaten selbst kommerziell einzeln, in 
Ausschnitten oder in ihrer Gesamtheit zu präsentieren, weiterzugeben oder zu veräußern. 
  
5. Der Nutzer erhält mit jeder Lizenz das Recht, seine auf der Grundlage von Aerowest Geodaten 
im Rahmen einer Auswertung selbst erzeugten, eigenständigen Derivatprodukte gleich welcher Art 
und Auflage in eigener Verantwortung zu präsentieren, an Dritte weiterzugeben oder kommerziell 
zu verwerten, wenn die vorgenannten Bedingungen damit nicht unterlaufen werden. 
 
6. Der Nutzer ist verpflichtet, bei Weitergabe oder Veröffentlichung der Geodaten im Rahmen 
dieser Geschäftsbedingungen für einen Urheberrechtsvermerk zu sorgen. Von jeder Druckveröf-
fentlichung der Geodaten kann Aerowest ein Belegexemplar verlangen. 
 
7. Die Präsentation in Printmedien ist unabhängig von Größe und Auflage gestattet. 
 
8. Werden von Aerowest an den Nutzer Geodaten Dritter lizenziert, gelten die besonderen Lizenz-
bedingungen Dritter zusätzlich und vorrangig vor diesen Lizenzbedingungen. 

 
 
9. Überschreitet der Nutzer die ihm durch die jeweilige Lizenz eingeräumten Nutzungsrechte, ist 
Aerowest berechtigt, einen pauschalen Schadenersatz in Höhe des fünffachen des vereinbarten 
Nutzungsentgeltes zu verlangen, es sei denn, der Nutzer weist nach, daß Aerowest kein oder nur 
geringerer Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Scha-
denersatzanspruches durch Aerowest bleibt vorbehalten. 
 
D. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
1. Verbindliche Preise für Geodaten oder Leistungen von Aerowest ergeben sich grundsätzlich aus 
einem schriftlichen Angebot.  
 
2. Rechnungen sind mit Aushändigung der Leistung an den Nutzer direkt und ohne Abzug zahlbar. 
Zahlungen erfolgen gemäß der vereinbarten Zahlungsweise. 
 
3. Für den Fall und die Dauer der Nichteinlösung der Zahlung durch die Bank oder des Zahlungs-
verzuges des Nutzers ist Aerowest berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem Basis-
zinssatz der Europäischen Zentralbank geltend zu machen. 
 
4. Während der Dauer eines Zahlungsverzuges wird Aerowest die Bearbeitung weiterer Bestellun-
gen ablehnen und behält sich den Widerruf der erteilten Nutzungslizenz sowie die Sperrung des 
Zugangs zu Aerowest Services vor, bis der Nutzer sämtliche Zahlungsverpflichtungen gegenüber 
Aerowest erfüllt hat. 
 
E. Lieferung 
 
1. Verbindliche Liefertermine für Geodaten oder Leistungen von Aerowest ergeben sich grund-
sätzlich nur aus einem schriftlichen Angebot. 
 
2. Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und Ereignissen, die die Lieferung nicht nur vor-
übergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Aerowest nicht zu vertreten 
hat, gehen auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu Lasten von Aerowest. 
Dies gilt insbesondere auch bei Verweigerung der für die Leistungserbringung etwaig erforderli-
chen Genehmigungen Dritter. 
 
F. Gewährleistung 
 
1. Aerowest übernimmt keine Gewähr für die Tauglichkeit der gelieferten Geodaten zu einem vom 
Nutzer damit verfolgten Zweck. Aerowest übernimmt keine Gewähr, daß die technischen Voraus-
setzungen zur Nutzung der gelieferten Geodaten beim Nutzer vorliegen. 
 
2. Von Aerowest ausgewertete Geodaten beruhen allein auf dem zum Zeitpunkt der Bestellung 
vorhandenen Luftbildmaterial. Aerowest übernimmt keine Gewähr für etwaige Veränderungen an 
den abgebildeten Objekten seit der Herstellung der Luftaufnahmen. Abweichende Vereinbarungen 
über Zusatzleistungen, z.B. die Ausführung eines Feldvergleiches zur örtlichen Verifikation des 
Luftbildauswertung, können gesondert schriftlich vereinbart werden. 
 
3. Der Nutzer hat sich bei der Bestellung von Geodaten über die Richtigkeit der Flächen-
abgrenzung zu vergewissern. Die vom Nutzer übergebene oder in Aerowest Services digitalisierte 
Gebietsabgrenzung ist verbindlich. Aerowest übernimmt keine Einstandspflicht für jegliche Nachtei-
le, die dem Nutzer aus einer irrtümlichen Bestellung oder falschen Flächenabgrenzung entstehen. 
 
4. Ist der gelieferte Datenträger mangelhaft oder sind die auf dem Datenträger gespeicherten 
Daten unvollständig oder fehlerhaft installiert, liefert Aerowest unter Ausschluß sonstiger Gewähr-
leistungsansprüche des Nutzers Ersatz oder bessert nach. 
 
G. Haftung 
 
1. Schadenersatzansprüche gegen Aerowest aus positiver Forderungsverletzung sind ausge-
schlossen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Dies gilt 
nicht für Schadenersatzansprüche auf der Grundlage zwingender gesetzlicher Regelungen zum 
Beispiel wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
2. Für den Verlust von Daten und deren Wiederherstellung, die durch einen Mangel der gelieferten 
Daten oder des Datenträgers beim Nutzer auftreten, haftet Aerowest nur dann, wenn der Verlust 
durch angemessene Datensicherungsmaßnahmen des Kunden nicht vermeidbar gewesen wäre. 
 
3. Jeder Nutzer ist verpflichtet, Aerowest Geodaten ausschließlich im Rahmen geltender gesetzli-
cher Bestimmungen und juristisch zulässiger Anwendungen oder Produkte einzusetzen. 
 
4. Aerowest übernimmt keine Haftung für Ansprüche Dritter gleich welcher Art und unabhängig 
vom Entstehungsgrund, die sich aus der Verwendung oder Weitergabe der Geodaten durch den 
Nutzer ergeben sollten, sofern die Schäden nicht auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verhalten der Aerowest oder – dies gilt nur bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit – auf fahrlässige Pflichtverletzungen der Aerowest zurückzuführen sind. 
 
5. Die Haftungsbeschränkungen nach den vorstehenden Absätzen gelten sinngemäß auch für die 
persönliche Haftung der Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von Aerowest. 
 
H. Datenschutz 
 
1. Alle von Aerowest erhobenen Nutzerdaten werden vertraulich behandelt und während der Dauer 
des Vertragsverhältnisses nur für eigene Zwecke der Aerowest verwendet. 
 
2. Der Nutzer hat das Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten Daten sowie ggf. 
ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei Fragen zur Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sper-
rung oder Löschung von Daten kann der Nutzer sich an die hier angegebene Adresse wenden. 
 
I. Widerrufsrecht 
 
1. Bestellungen von Aerowest Geodaten / Dienstleistungen werden immer als Einzelanfertigung 
gemäß dezidiertem Kundenwunsch erstellt. Ein Widerrufsrecht ist ausgeschlossen. 
 
J. Sonstiges 
 
1. Für die Geschäftsbedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen Aerowest und dem Nutzer 
gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Dortmund. 
 
2. Sollte eine Bestimmung dieser Liefer- und Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein, 
so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. 
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